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Der grösste Tech-Investor steckt sein Geld in Superintelligenz
Der Softbank-Gründer Masayoshi Son hat alle Anteile am Chiphersteller Nvidia verkauft

MARTIN KÖLLING, TOKIO

Fachwelt und Anleger wurden diese
Woche vom grössten Tech-Investor der
Welt, Softbank, überrumpelt. In seiner
Halbjahresbilanz vom Dienstag meldete
der japanische Konzern überraschend,
dass er alle seine Aktien an dem derzeit
wertvollsten Unternehmen der Welt,
dem Grafikkartenhersteller Nvidia, ver-
kauft habe. Damit nahm Softbank 5,8
Milliarden Dollar ein.

Dieser unerwartete Verkauf ist Teil
von Softbanks Strategie, durch den Ver-
kauf von Aktien Geld für Investitionen in
Firmen wie Open AI, ABB oder andere
Firmen der Chipindustrie zu mobilisie-
ren. So verkaufte der Softbank-Gründer
Masayoshi Son auch Anteile des ameri-
kanischen Mobilfunkanbieters T-Mobile
im Wert von 9,2 Milliarden Dollar und
strich durch Transaktionen mit Aktien
der T-Mobile-Mutter Deutsche Telekom
weitere 2,4 Milliarden Dollar ein.

An der Bilanzpressekonferenz für die
erste Hälfte des bis März 2026 laufen-
den Geschäftsjahres stellte Softbanks
Finanzchef Yoshimitsu Goto den Grund
für die massiven Verkäufe wie folgt dar:
«Wir müssen unser bestehendes Port-

folio veräussern, damit es für unsere
Finanzierung genutzt werden kann.»

Vollendung des Lebenswerks

Son verfolgt seit der Gründung von
Softbank im Jahr 1981 ein grosses Ziel:
Er will die globale Informationsrevo-
lution anführen, um, so sein Credo, die
Menschheit mit Technik glücklicher zu
machen. Dafür wettet er immer wie-
der sein ganzes Unternehmen auf neu-
este Trends. Um die Jahrtausendwende
investierte er in Internetunternehmen.
Als die globale Dotcom-Blase platzte,
verlor er beinahe sein gesamtes Vermö-
gen. Danach folgte das mobile Internet
mitsamt Mobilnetzen in Japan und den
USA. Im Jahr 2016 erwarb Son durch
den Kauf des britischen Chipdesigners
ARM ein Unternehmen, dessen Designs
inzwischen die Chipindustrie dominie-
ren.

Trotz wiederholten Krisen wuchs
Sons Reich weiter. Seit er 2017 mit dem
Geld arabischer Investoren den ersten
Softbank Vision Fund mit einem Volu-
men von 100 Milliarden Dollar ins Le-
ben gerufen hat, ist er eine bestimmende
Grösse in der Tech-Welt.

Mit dem Aufkommen generativer KI
hat der inzwischen 68-jährige Son sein
Reich nochmals umgebaut. «Ich bin
motivierter denn je, weil ich unsere ulti-
mative Mission erkannt habe: die Evo-
lution der Menschheit», teilte er sei-
nen Mitarbeitern und Investoren mit.
Das Mittel ist KI. Diese Mission werde
durch die Verwirklichung künstlicher
Superintelligenz erreicht werden – einer
KI, die zehntausendmal so intelligent
sei wie der Mensch. In spätestens zehn
Jahren werde es eine solche KI geben,
schätzt Son. Er will, dass Softbank «zum
Organisator der Branche im Zeitalter
der künstlichen Superintelligenz» wird.

Dafür ist er sogar bereit, sich von
seinen Anteilen an Nvidia und anderen
wertvollen Aktien in seinem Portfolio zu
trennen. Die Erlöse früherer Wetten will
er in die Stars der Zukunft investieren,
um noch höhere Gewinne zu erzielen.
Der willkommene Nebeneffekt: Die-
ser langfristige Plan wirkt sich derzeit
auch kurzfristig positiv auf die Bilanz
aus. Insgesamt meldete Softbank am
Dienstag einen Rekordgewinn von 16,2
Milliarden Dollar. Dieser fiel durch die
Aktienkäufe und Gewinne aus seinen
Fonds weit höher aus als von Analys-

ten erwartet. Zugleich stieg der Unter-
nehmenswert durch Beteiligungen an
KI-Hoffnungsträgern wie Open AI und
Oracle, deren Wert mit dem KI-Boom in
die Höhe geschnellt ist.

Allein im dritten Quartal legte der
Preis einer Softbank-Aktie um 78 Pro-
zent zu. Die Analysten von Morgan
Stanley erhöhten daher diese Woche
ihr Kursziel für Softbank von 15 000 auf
24 000 Yen – vor allem wegen des An-
teils an Open AI. Bis zum Jahresende
wird Softbank insgesamt 32,2 Milliarden
Dollar in das Unternehmen investiert
haben und damit 11 Prozent der Anteile
besitzen. Nach der jüngsten Ankündi-
gung, sich für einen späteren Börsen-
gang umzustrukturieren, erreichte das
Startup eine Bewertung von 500 Milliar-
den Dollar. Damit ist Softbanks Aktien-
paket nun 57 Milliarden Dollar wert, was
einer Steigerung von 78 Prozent gegen-
über der investierten Summe entspricht.

Partnerschaft mit Open-AI-Chef

Dieses hohe Engagement ist Chance und
Risiko zugleich. Anfang der Woche ent-
sprach die Aktie noch fast dem neuen
Kursziel von Morgan Stanley. Aber da-

nach begann ein Ausverkauf von KI-
Aktien an der Wall Street, und Softbanks
Aktienkurs fiel bis Freitag auf 19.780
Yen, 6,5 Prozent unter dem Vortageswert.

Für Son ist dies nur eine Episode auf
einemWeg,der gerade erst begonnen hat.
Er hat das Wohl und Wehe von Softbank
an eine strategische Partnerschaft mit dem
Open-AI-Chef Sam Altman gebunden.
Beide Unternehmen wollen KI-Agen-
ten für Unternehmen entwickeln und die
KI-Welt anführen. Softbank nimmt da-
her federführend an der amerikanischen
Initiative «Stargate» teil, die 500 Milliar-
den Dollar in die KI-Infrastruktur inves-
tieren will.Zudem umwirbt Son den Chip-
hersteller TSMC, um sich an einem KI-
Fertigungszentrum imWert von einer Bil-
lion Dollar in Arizona zu beteiligen.

Zudem arbeitet Son daran, sich einen
langgehegten Traum zu erfüllen: den
Bau von Robotern. Im Oktober kaufte
Sony die Robotersparte des Schweizer
Technologiekonzerns ABB für 5,4 Mil-
liarden Dollar. Dabei geht es um «physi-
kalische KI», sagte der Finanzchef Goto,
also die Verbindung von KI mit Robo-
tern oder Autos für autonomes Fahren.
Deren Einsatz «rückt immer näher an
unser Alltagsleben heran», so Goto.

Von der Universität in die Arbeitslosigkeit
Die Zahl der Jobsuchenden mit Hochschul-Abschluss steigt – Lehrabgänger stehen dagegen besser da

ALBERT STECK

Die Schweiz leistet sich eines der besten
Bildungssysteme weltweit. Über 40 Mil-
liarden Franken gibt der Staat jedes Jahr
dafür aus.Besonders stark zugenommen
haben die Ausgaben für die Hochschu-
len,welche bereits 10 Milliarden Franken
kosten. Das liegt auch am stark gestiege-
nen Anteil der Akademiker. Hat im Jahr
2010 erst ein Fünftel der erwerbsfähigen
Bevölkerung eine Hochschule besucht,
so ist es heute bereits ein Drittel.

Diese zunehmende Akademisie-
rung der Bildung ist eine Folge der
rasanten Veränderungen in der Be-
rufswelt: Handwerker wurden abge-
löst durch analytisch geschulte Wissens-
arbeiter. Doch nun könnte dieser Trend
an eine Grenze stossen. «Wir beobach-
ten, dass sich eine Schere öffnet zwi-
schen dem Output, den unser Bildungs-
system produziert, und der Realität auf
dem Arbeitsmarkt», sagt Patrick Chu-
ard, Chefökonom des Schweizerischen
Arbeitgeberverbands.

Chuard hat die Entwicklung der
Arbeitslosenzahlen vertieft analysiert
und ist dabei zu einem Ergebnis gekom-
men, das überrascht: Eine höhere Bil-
dung schützt immer weniger vor einem
Verlust der Arbeitsstelle. Seit 2010 ist
die Zahl der Arbeitslosen mit einem uni-
versitären Masterabschluss um 70 Pro-
zent gestiegen. Umgekehrt verläuft der
Trend bei den Erwerbstätigen mit einer
beruflichen Grundbildung. Bei ihnen ist
die Zahl der Arbeitslosen um 40 Prozent
zurückgegangen.

Der Vorsprung ist geschrumpft

Trotzdem: Alarmierend ist die Lage der
Akademiker noch nicht.Vergleicht man
nämlich die Arbeitslosenquote der ver-
schiedenen Bildungsstufen, so stehen
die Uni-Abgänger weiterhin leicht bes-
ser da. Was die Analyse jedoch zeigt:
Ihr Vorsprung auf dem Stellenmarkt ist
deutlich geschrumpft. Dies ist deshalb
von Bedeutung, weil Hochschulstuden-
ten auch höhere Kosten verursachen.

Die Denkfabrik Avenir Suisse hat er-
rechnet, dass der Staat für ein Studium
im Schnitt 120 000 Franken mehr aus-
gibt als für eine Berufslehre.

Der zunehmende Mangel an Fach-
kräften stelle das Bildungssystem vor
eine Bewährungsprobe, erklärt Chuard.
«Heute geht es weniger darum, einen
generellen Mangel an Bildung zu be-
heben wie früher. Stattdessen brauchen
wir mehr denn je Berufseinsteiger, wel-
che auf die Anforderungen des Arbeits-
marktes vorbereitet sind.» Doch dieses
«Matching», also die Übereinstimmung,
funktioniere bei den Akademikern zu-
nehmend schlechter.

KI hinterlässt Spuren

Verschärft wird das Problem durch den
Vormarsch der künstlichen Intelligenz.
Eine neue Untersuchung der Konjunk-
turforschungsstelle der ETH Zürich
kommt zu dem Schluss, dass die neuen
Technologien bereits erhebliche Spu-
ren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen

hätten. Während die Automatisierung
bisher vor allem die handwerklichen
und industriellen Berufe verdrängte,
trifft es nun vermehrt Büroangestellte
und Studierte. Laut der Statistik des
Bundes hat sich die Zahl der Arbeits-
losen bei den IT-Dienstleistungen in
nur drei Jahren verdoppelt.

Die Berufslehre könne ihre Stärken
im heutigen Umfeld mit rasanten Ver-
änderungen besonders gut ausspielen,
betont Chuard. «Die Lernenden lösen
reale Aufgaben und übernehmen schon
früh Verantwortung.» Diese betriebs-
nahe Ausbildung stelle sicher, dass das
erworbene Wissen in der Praxis effek-
tiv zur Anwendung komme. «Zudem er-
lernen die jungen Leute soziale Fähig-
keiten wie Teamarbeit und finden sich
gut im unternehmerischen Alltag zu-
recht.» Der Erfolg zeige sich auch darin,
dass von den Absolventen einer höhe-
ren Berufsbildung mit eidgenössischem
Fachausweis nur gerade 2 Prozent keine
Stelle fänden, was praktisch Vollbeschäf-
tigung bedeute.

Der Befund richte sich aber nicht
gegen die universitäre Ausbildung. Das
dort vermittelte Grundlagenwissen
und die analytische Tiefe seien für
die langfristige Innovationsfähigkeit
der Schweiz ebenfalls von grosser Be-
deutung. «Wir sollten uns jedoch fra-
gen, ob die Akademisierung in man-
chen Bereichen zu weit gegangen ist.
Denn die tertiäre Hochschulbildung

hat oft den Nachteil, dass sie weniger
marktnah ist und dadurch schlechter
auf Veränderungen reagieren kann.»
Dies gelte namentlich für Studienrich-
tungen aus den Geisteswissenschaften
oder dem sozialen Bereich, welche laut
der Studie eine höhere Arbeitslosen-
quote aufweisen.

Debatte um Studiengebühren

Die Analyse des Arbeitgeberverbands
könnte auch die Debatte um höhere Stu-
diengebühren beeinflussen. Zur Diskus-
sion steht zum Beispiel, dass Studenten
nach Ablauf von zehn Semestern mehr
Geld für ihre Ausbildung zahlen müss-
ten. Die Befürworter solcher Modelle
argumentieren, damit würde die Fair-
ness im Vergleich zu den Berufsschü-
lern verbessert.

Patrick Chuard sieht noch einen
weiteren Hebel, um die Effizienz des
Bildungssystems zu verbessern: «Die
Jugendlichen sollten bei der Wahl ihrer
Ausbildung besser für die beruflichen
Chancen sensibilisiert werden.» Gegen-
wärtig wählten viele Schüler das Gym-
nasium, nur weil dieses mit einem grös-
seren Prestige verbunden sei.

Doch mit dem Aufstieg der künst-
lichen Intelligenz könnte dieses Pendel
nun wieder zurückschlagen. Wer hand-
werkliches Know-how mitbringt, ist auf
dem Arbeitsmarkt so begehrt wie schon
lange nicht mehr.

Informatiker bekommen die veränderten Bedingungen auf demArbeitsmarkt besonders zu spüren. ANDREW BROOKES / IMAGO

Akademiker werden häufiger arbeitslos

Entwicklung der Arbeitslosenzahl nach Ausbildungsniveau (indexiert: 2010 = 100)

Universität Fachhochschule Berufslehre

2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
0

50

100

150

QUELLE: SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND NZZ /sal.

Montag, 17. November 2025 23Wirtschaft

Wacklige Prognosen zur Juso-Initiative
Die verlangte Erbschaftssteuer würde manche vertreiben und potenziell Betroffene von Zuzügen abhalten – das Ausmass ist höchst unklar

HANSUELI SCHÖCHLI

Kann das sein? Die Schweiz führt eine
neue Steuer ein, und dem Staat bringt
das nicht etwa Zusatzeinnahmen, son-
dern per saldo sogar Einbussen. Die-
ses Szenario skizziert der Bundesrat im
Abstimmungsbüchlein zur Volksinitia-
tive der Jungsozialisten. Die Initiative
verlangt eine Erbschaftssteuer von
50 Prozent auf Vermögensteilen von
über 50 Millionen Franken. Der Bun-
desrat verweist im Abstimmungsbüch-
lein auf die Schätzung der Eidgenös-
sischen Steuerverwaltung, wonach der
Fiskus gestützt auf ein externes Gutach-
ten per saldo mit Steuerausfällen von
200 Millionen bis 3,6 Milliarden Fran-
ken pro Jahr rechnen müsste.

Die Initianten verkünden etwas ganz
anderes. Ihre Botschaft: Einige Reiche
mögen als Folge der geforderten Erb-
schaftssteuer vielleicht abwandern, aber
der Fiskus könne insgesamt mit hohen
Mehreinnahmen rechnen.

Der Fall Norwegen

Von Befürwortern wie Gegnern sind
Hinweise auf Norwegen zu vernehmen.
Norwegen hatte 2022 und 2023 die Ver-
mögenssteuer erhöht. Die Steuersätze
stiegen von 0,85 Prozent auf 1 Prozent
beziehungsweise auf 1,1 Prozent für das
reichste Segment. Laut norwegischen
Berichten sind Hunderte von Multi-
millionären und Milliardären abgewan-
dert; manche der Reichsten gingen in
die Schweiz. Dennoch sind die norwe-
gischen Staatseinnahmen aus der Ver-

mögenssteuer und auch insgesamt ge-
stiegen.Das Land hatte gleichzeitig auch
die Steuern auf Dividenden und Kapi-
talgewinnen erhöht.

Der Fall illustriert zwei gängige Ten-
denzen in der Steuerpolitik: Steuer-
erhöhungen führen typischerweise zu-
mindest kurzfristig zu Mehreinnahmen
für den Fiskus, doch Verhaltensände-
rungen der Betroffenen verringern diese
Mehreinnahmen.Es braucht relativ viel,
bis eine Steuererhöhung rasch zu einer
Senkung der Fiskalerträge führt.

Wäre die Juso-Initiative ein solcher
Fall? Unter Ökonomen hat die Erb-

schaftssteuer einen besseren Ruf als di-
verse andere Steuern. Dies besonders,
weil sie ein Schritt in Richtung Chancen-
gleichheit sein kann und bei mässigen
Sätzen die Dämpfung der Leistungs-
anreize per saldo relativ gering sein
dürfte. Bei den Erben sind sogar posi-
tive Arbeitsanreize zu erwarten.

37 Prozent im Mittel

Ein 2025 publizierter Überblick über
die internationale Forschungsliteratur
zu den Folgen von Erbschaftssteuern
lässt indes keine klaren Schlussfolge-
rungen zu – ausser den Befunden, dass
bei den Reichsten die Ausweichmanö-
ver stark sein können und dass es noch
vieleWissenslücken gibt. Die Schweizer
Volksinitiative ist ein Fall, für den die
Forschungsliteratur kaum verlässliche
Grundlagen liefert. Dies angesichts des
verlangten Steuersatzes von 50 Prozent.

Angesichts des Freibetrags von
50 Millionen Franken beträgt die

Steuerbelastung bei einem vererbten
Vermögen von 100 Millionen Franken
total 25 Prozent. Bei einer Milliarde
wären es 47,5 Prozent.Der Bund schätzt
die durchschnittliche Steuerbelas-
tung für die rund 2500 Betroffenen auf
37 Prozent. Ohne Verhaltensänderun-
gen würde die verlangte Erbschafts-
steuer laut einer Bundesschätzung jähr-
liche Erträge von etwa 4,3 Milliarden
Franken bringen. Doch es wird Aus-
weichmanöver geben. Steuerberater
sagen, dass viele der Betroffenen weg-
ziehen würden, aber nicht alle. Zu den
genanntenAlternativen zählen etwa Ita-
lien, Dubai, Monaco und Österreich.

Die Basis der Bundesschätzung zu
den Fiskalfolgen der Initiative liefert
ein vom Bund bestelltes Gutachten des
LausannerWirtschaftsprofessors Marius
Brülhart.Er ist im Prinzip einAnhänger
der Erbschaftssteuer, doch bei hohen
Sätzen à la Volksinitiative hört auch bei
ihm der Spass auf. Brülhart schätzt die
Stärke der Reaktionen bei Wohlhaben-

den auf Erbschaftssteuerreformen wie
folgt: Eine Erhöhung des Erbschafts-
steuersatzes um 10 Prozentpunkte senkt
das Steuersubstrat um 20 bis 40 Prozent.

Bei tiefen Sätzen dürften die Reak-
tionen deutlich geringer sein, ab einem
gewissen Niveau folgen stärkere Reak-
tionen, und irgendwo flacht es wieder ab.
Wo die Knickpunkte liegen, ist indes un-
klar.Brülhart schätzt, dass mit derVolks-
initiative unter Berücksichtigung von
Abwanderungen und Nichtzuwanderun-
gen die Zahl der betroffenen Erblasser in
der Schweiz um die Hälfte bis drei Vier-
tel schrumpfen würde und das Steuersub-
strat um 77 bis 93 Prozent sänke.

Weitere Kollateralschäden

Selbst in dieser pessimistischen Sicht
gäbe es also noch Erträge aus der neuen
Erbschaftssteuer. Doch der Fiskus
würde mit demVerlust vonWohlhaben-
den auch Einbussen bei anderen Steu-
ern wie Einkommens- und Vermögens-

steuern erleiden. So wäre laut Brülhart
unter dem Strich mit einer roten Null für
den Fiskus zu rechnen; die Bandbreite
seiner Schätzung reicht von einem Mi-
nus von 700 Millionen Franken pro
Jahr bis zu einem Plus von 300 Millio-
nen.Brülhart unterstellt für seine Schät-
zungen, dass die Abwanderer im Mittel
zwölf Jahre vor ihrem Tod wegziehen.
Je nach Annahme kommen hier stark
unterschiedliche Ergebnisse heraus.

Der Bund hatte imVergleich zu Brül-
hart genauere Daten über dieVerteilung
der grossen Vermögen und unterstellte
für seine Schätzungen, dass die Ab-
wanderungswilligen sofort abwandern;
in einem konservativeren Szenario be-
schränkte er die Abwanderung auf Per-
sonen ab 65 Jahren. Laut den Bundes-
schätzungen ist der Saldo für den Fiskus
in jedem gerechneten Szenario negativ.

1990 waren es 4,5 Prozent

Die Schätzbasis ist indes wacklig. Der
Kern von Brülharts Gutachten ist eine
Tabelle mit Ergebnissen aus vier Stu-
dien zu Reaktionsmustern von Reichen
bei Erbschaftssteuerreformen. Drei da-
von betreffen die USA und eine (an der
Brülhart beteiligtwar)dieSchweiz.Dabei
ginges jeweils nicht umnationaleSteuern,
sondern um Steuern von Gliedstaaten.

Die internationale Mobilität dürfte
deutlich geringer sein als die Mobilität
zwischen Gliedstaaten. Das räumt auch
Brülhart ein.Doch er ortet gegenläufige
Effekte. In den zitierten Studien ging es
um Steuersenkungen; bei solchen sind
geringere Reaktionen zu erwarten als
bei gleich grossen Steuererhöhungen:
Verluste schmerzen die Menschen typi-
scherweise deutlich stärker, als gleich
grosse Gewinne Freude bereiten.Zudem
geht es bei der SchweizerVolksinitiative
um besonders reiche Betroffene und um
eine speziell hohe Zusatzsteuer – was
besonders starke Reaktionen vermuten
lässt. Die Saldowirkung ist unklar.

Doch bei welchem Niveau würde
eine Erbschaftssteuer zu keinen be-
deutenden Ausweichmanövern füh-
ren? «Eine genaue Antwort dazu kann
die Forschung nicht geben», sagt Marius
Brülhart. «Aber Anfang der 1990er
Jahre vor demAbschaffungswettlauf der
Kantone lag die durchschnittliche Erb-
schaftssteuer bei 4,5 Prozent, gegenüber
1,6 Prozent derzeit. Und auch damals
galt die Schweiz als attraktiver Standort
fürWohlhabende.»

Die Schweiz würde mit einer hohen Erbschaftssteuer bei etlichen Personen stark anAttraktivität verlieren. GAËTAN BALLY / KEYSTONE

Der Staat greift weiter zu
Auch nach dem Wegfall des Eigenmietwerts zahlen Immobilienverkäufer und -besitzer hohe Steuern und Abgaben

MICHAEL FERBER

Mit der Abschaffung des Eigenmiet-
werts dürften viele Eigenheimbesit-
zer in der Schweiz unter dem Strich
Steuern sparen. Allerdings fallen beim
Kauf und vor allem beim Verkauf von
Immobilien in der Schweiz saftige Steu-
ern an,wie eine aktuelle Untersuchung
der Ökonomen der Bank Raiffeisen
Schweiz zeigt.

Dafür sorgen nicht zuletzt die stark
gestiegenen Immobilienpreise – laut
der Bankengruppe haben sich Ein-
familienhäuser und Eigentumswohnun-
gen allein in den letzten fünf Jahren im
Schnitt um rund 25 Prozent verteuert.
«Der Staat ist direkt am Vermögens-
zuwachs der Immobilienbesitzer betei-
ligt, die Einnahmen aus Grundstück-
steuer und Handänderungsabgaben
sind in den vergangenen Jahren stark
gestiegen», sagt Fredy Hasenmaile,
Chefökonom von Raiffeisen Schweiz.
Eine Rechnung zeigt dies anhand des
Beispiels eines typischen Einfamilien-
hauses im Kanton Thurgau. Bei einem
Preis von 1,3 Millionen Franken und
einer vorherigen 20-jährigen Halte-
dauer fallen beim Verkauf sage und
schreibe rund 120 000 Franken an Steu-
ern undAbgaben an.

Auch beim Erwerb und Besitz einer
Immobilie kommen verschiedene
Steuerarten zur Geltung. Die Steuer-
sätze sind je nach Kanton und teilweise
auch je nach Gemeinde sehr unter-
schiedlich. «Bei Liegenschaften erhebt
der Staat gerne und auf verschiedenste
Art Steuern», sagt Hasenmaile.

Kauf einer Immobilie

� Handänderungssteuer: In den meis-
ten Kantonen fällt beim Erwerb einer
Liegenschaft die sogenannte Handände-
rungssteuer an. Mit «Handänderung»
ist der Übergang einer Immobilie von
einem Besitzer auf einen anderen ge-
meint. Laut Raiffeisen Schweiz liegen
die Normsteuersätze je nach Kanton
zwischen 1 und 3 Prozent des Kaufprei-
ses der entsprechenden Liegenschaft.
«Diese Steuer erhöht letztlich den Preis
eines Objekts, im Endeffekt dürfte sie
zumeist auf den Käufer umgelegt wer-
den», sagt Hasenmaile.

� Weitere Gebühren: Handänderun-
gen müssen zudem öffentlich beurkun-
det und ins Grundbuch eingetragen
werden. «Die anfallenden Grundbuch-
gebühren nimmt der Staat ein», sagt
Hasenmaile. In Kantonen mit öffent-

lich geführten Notariaten kämen wei-
tere Kauf- und Verkaufsnebenkosten
wie etwa Beurkundungsgebühren hinzu.

Besitz einer Immobilie

Auch während man eine Liegenschaft
besitzt, fallen Steuern an. Nach dem
Volks-Ja zur Abschaffung des Eigen-
mietwerts am 28. September dieses Jah-
res kommt es indessen zu deutlichen
Änderungen.

� Einkommensteuer bisher: Nach
den derzeit noch geltenden Regeln
müssenWohneigentümer in der Steuer-
erklärung den Eigenmietwert angeben
– ihr fiktives Einkommen für die Nut-
zung der eigenen Liegenschaft wird
damit also besteuert. Dafür können
sie Unterhaltskosten für ihre Immobi-
lie, Schuldzinsen und Kosten für ener-
getische und umweltfreundliche Sanie-
rungen in der Steuererklärung angeben
und damit ihr steuerbares Einkommen
reduzieren.

� Einkommensteuer neu: Mit dem
Systemwechsel wird der Eigenmietwert
abgeschafft, dafür entfällt aber auch ein
grosser Teil der steuerlichen Abzugs-
möglichkeiten.

Bei selbstbewohnten Immobilien wer-
den die bisherigen Abzüge von Unter-
haltskosten nicht mehr möglich sein.Auf
Ebene des Bundes wird es auch keinen
Abzug für energiesparende und umwelt-
schonende Massnahmen mehr geben.
Kantone und Gemeinden können aber
weiterhin eigene Abzugsmöglichkeiten
gewähren. Mit der neuen Besteuerung
dürfenSchuldzinsengrundsätzlichbei pri-
vat gehaltenen, selbstbewohnten Immo-
bilien nicht mehr vom steuerbaren Ein-
kommen abgezogen werden – auch wenn
es dabei Ausnahmen für Erstkäufer von
selbstbewohntem Wohneigentum sowie
für Hypothekarzinsen bei Renditeimmo-
bilien gibt. Ungeklärt ist die Steuer auf
Zweitwohnungen. Die Kantone sollen
diese einführen können, um ihre geringe-
renEinnahmenkompensieren zukönnen.

� Vermögenssteuer: Wer eine Immo-
bilie in Privatbesitz hält, muss diese als
Vermögen angeben. Laut einem Rat-
geber des Immobilien-Dienstleistungs-
unternehmens Engel &Völkers wird die
Vermögenssteuer auf Stufe Kanton und
Gemeinde erhoben.

� Liegenschaftssteuer: Einzelne Kan-
tone und Gemeinden erheben auch eine
Liegenschaftssteuer. Laut dem Rat-

geber fällt diese in Abhängigkeit vom
Verkehrswert jährlich an.

Verkauf einer Immobilie

� Handänderungssteuer: Teuer wird
es oftmals beim Verkauf einer Liegen-
schaft. Auch hier fällt zunächst einmal
die oben erwähnte Handänderungs-
steuer an.

� Grundstückgewinnsteuer: Sehr
hoch kann beimVerkauf einer Liegen-
schaft – je nach Kanton – ausserdem
die Grundstückgewinnsteuer ausfal-
len. Dabei wird der mit dem Immobi-
lienbesitz erzielte Kapitalgewinn vom
Zeitpunkt des Kaufs bis zum Verkauf
besteuert. «Hier sollten sich Immo-
bilienbesitzer unbedingt genau infor-
mieren», sagt Robert Weinert, Partner
beim Beratungsunternehmen Wüest
Partner. Angesichts der starken Stei-
gerungen bei den Immobilienpreisen
ist es hier in vielen Fällen zu hohen
Kapitalgewinnen gekommen. Bei der
Berechnung der Grundstückgewinn-
steuer gibt es zwischen den Kanto-
nen grosse Unterschiede. Viele Ge-
meinden seien mittlerweile stark ab-
hängig von den Einnahmen, sagtWei-
nert weiter.

Erbschaftssteuer
Eidgenössische Abstimmung
vom 30. November 2025


